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Das Deutsche Institut für Rechtswissenschaft hat nun
mehr auch den zweiten Band des Lehrbuchs des sowje
tischen Zivilrechts in deutscher Sprache herausgegeben1) 
und es damit den Juristen in der Justiz und in der 
Staatsanwaltschaft, in der Verwaltung und der Wirt
schaft, an den Universitäten und Hochschulen ermög
licht, in einer in sich abgeschlossenen Darstellung wei
tere Teilgebiete des sowjetischen Zivilrechts und das 
sowjetische Familienrecht und zugleich die von diesen 
Rechtsnormen geregelten gesellschaftlichen Verhältnisse 
intensiv zu studieren, die Erfahrungen der Sowjetmen
schen und ihre Methoden, mit Hilfe des Rechts zur wei
teren Festigung der sozialistischen Gesellschaft und zum 
Aufbau des Kommunismus beizutragen, sich anzueignen 
und für die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik auszunut
zen2). Die ständige weitere Qualifizierung aller Staats
und Wirtschaftsfunktionäre, die Vertiefung ihrer Kennt
nisse der Leitung des Staates und der Wirtschaft und 
die Ausbildung der Fähigkeit, diese Erkenntnisse einem 
breiten Kreis von Werktätigen zu vermitteln, ist eine 
vordringliche Aufgabe, um die großen nationalen und 
sozialen Ziele des deutschen Volkes zu verwirklichen. 
Weil es darauf ankommt, in der täglichen Kleinarbeit 
die großen Ziele nicht aus den Augen zu lassen und an 
die Lösung der zahlreichen Einzelfragen prinzipiell her
anzugehen, ist das Lehrbuch des sowjetischen Zivilrechts 
ein vorzügliches Mittel zur Qualifizierung unserer 
Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, denn in ihm ist der 
Zusammenhang der einzelnen Rechtsinstitute und 
Rechtsnormen mit dem Entwicklungsstand der Gesell
schaft in der Sowjetunion, den sich hieraus ergebenden 
richtungweisenden Direktiven der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, der Partei Lenins und Stalins, 
und mit den Prinzipien des sozialistischen Rechts dar
gestellt und bewußt erzieherisch in den Vordergrund 
gerückt. Es leitet damit zugleich an, bei der Auswertung 
der Ergebnisse der sowjetischen Zivilrechtswissenschaft 
unseren Entwicklungsstand zu beachten und den unauf
löslichen Zusammenhang des bei uns geltenden Rechts 
mit den Beschlüssen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, der Partei der Arbeiterklasse, zu erken
nen. Deswegen ist das gründliche Studium des Lehr
buchs des sowjetischen Zivilrechts nicht nur für den 
Juristen, sondern für alle Funktionäre in Industrie, 
Landwirtschaft und Handel, im Verkehrs- und Bank
wesen. in den Wirtschaftsverwaltungen eine unschätz
bare Hilfe, um die Methoden ihrer Arbeit zu verbessern, 
rechtzeitig Neues zu erkennen, das sich bei der Verwirk
lichung unserer Politik entwickelt, und immer breitere 
Massen von der Richtigkeit des von uns eingeschlagenen 
Weges und der Unvermeidlichkeit des Sturzes der Macht 
der Kriegstreiber zu überzeugen.

Der zweite Band des vom Unionsinstitut der Rechts
wissenschaften beim Ministerium der Justiz der UdSSR 
herausgegebenen Lehrbuchs ist — ebenso wie der erste 
Band — eine Kollektivarbeit sowjetischer Zivilrechtler, 
der Professoren und Dozenten K. A. G r a w e ,  G .  N .  
P o l j a n s k a j a ,  A .  I .  P e r g a m e n t ,  W .  I .  S e r e -  
b r o w s k i ,  A .  A .  F l e i s c h i z ,  B .  G .  S c h l i f e r ,
S .  I .  S c h k u n d i n ;  die Gesamtredaktion hatte Pro
fessor S. N. B r a t u s .  Der Band enthält die Regelung 
der einzelnen Arten der Schuldverhältnisse, somit den 
besonderen Teil des Schuldrechts, das Urheberrecht und 
das Erbrecht als weitere Teilgebiete des Zivilrechts und 
das Familienrecht. Bereits die bloße Aufzählung dieser 
Teilgebiete und Rechtszweige zeigt, wie umfassend und 
vielgestaltig die Fragen sind, die im Lehrbuch behandelt 
werden, welche kaum übersehbaren Hinweise und An
regungen für unsere Staats- und Wirtschaftsfunktionäre 
und Propagandisten das Lehrbuch enthält. Durch alle 
Kapitel des Lehrbuchs hindurch hebt sich ein Prinzip 
des sozialistischen Rechts heraus, das eindringlich die
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Überlegenheit des sozialistischen Staates und Rechts 
gegenüber allen Ausbeuterstaaten und dem von ihnen 
gesetzten Recht und die unbesiegbare Kraft des sozia
listischen Sowjetstaates zum Ausdruck bringt: das Prin
zip der Übereinstimmung der persönlichen Interessen 
mit den gesellschaftlichen Interessen.

Im folgenden können nur einige wenige, für die Rich
tung unserer Arbeit wesentliche Hinweise gegeben 
werden.

Unter den einzelnen Arten der Schuldverhältnisse 
nimmt der K a u f  -  u n d  L i e f e r v e r t r a g  entspre
chend seiner Bedeutung im sowjetischen Warenumlauf 
die erste Stelle ein. Die Regelung des Liefervertrages 
zwischen den sozialistischen Organisationen, der auf 
Grund und in Erfüllung der Verteilungspläne abge
schlossen wird, und des Einzelhandelskaufs zwischen 
den sozialistischen Organisationen und den Bürgern 
steht dabei im Vordergrund des Interesses. Die neuen 
Erkenntnisse S t a l i n s  in seiner Arbeit über „ökono
mische Probleme des Sozialismus in der UdSSR“ liegen
— wie dem gesamten, bereits 1951 erschienenen Lehr
buch — der Analyse und Begriffsbestimmung des Lie
fervertrages nicht zugrunde (S. 28). Es sei in diesem 
Zusammenhang auf den Artikel von B r a t u s  „Der 
Wirtschaftsvertrag als zivilrechtliche Form der Vertei
lung der Produkte unter die staatlichen Unternehmen“3) 
hingewiesen.

Von den zahlreichen Fragen der Regelung des Liefer
vertrages im sowjetischen Recht ist die der Verant
wortlichkeit des Lieferers für die Erfüllung seiner Ver
tragsverpflichtungen von besonderer Bedeutung, da sie 
auch bei uns bei der Durchführung des Vertragssystems 
und in der Praxis der Vertragsgerichte und -schieds- 
stellen vielfach diskutiert worden ist. Die Erfüllung 
dieses Vertrages ist zugleich Erfüllung des entsprechen
den Teils des Volkswirtschaftsplans, und deswegen dient 
die Sicherung seiner Erfüllung durch die zivilrechtlichen 
Sanktionen zugleich der “Planerfüllung. Auf S. 52 des 
Lehrbuchs ist hierzu ausgeführt: „Insbesondere wird 
der Lieferer von der Verantwortlichkeit nicht befreit, 
wenn er den Vertrag deshalb nicht erfüllt, weil seine 
Kontrahenten säumig waren, er keine Elektroenergie 
erhalten oder die Eisenbahn (Schiffahrt) ihm nicht ge
mäß bestätigtem Plan Waggons (Schiffe) bereitgestellt 
hat.“ Das bedeutet somit, daß der Lieferer seinem Be
steller gegenüber in bestimmten Grenzen auch für das 
Verschulden der sozialistischen juristischen Personen 
verantwortlich ist. die er zur Vorbereitung und Durch
führung seiner Pflichten aus dem Liefervertrag heran
zieht. Die sowjetische Praxis der Arbitrage und Ge
richte stützt sich hierbei auf Art. 119 Punkt 2 des ZGB 
RSFSR, der besagt, daß der Schuldner von der Ver
antwortlichkeit für die Unmöglichkeit der Erfüllung 
nicht befreit wird, „wenn die Personen, die gesetzlich 
oder infolge Auftrags des Schuldners zur Erfüllung des 
Schuldverhältnisses verpflichtet waren, vorsätzlich oder 
fahrlässig die Umstände, die die Erfüllung unmöglich 
machen, herbeigeführt oder nicht abgewendet haben“.4) 
Der sowjetischen Praxis liegt somit die Auffassung zu
grunde, daß der Lieferer dem Besteller für die gesamte 
Organisierung der Erfüllung des Vertrages einschließ
lich der Heranziehung von Vorlieferanten, Zulieferern 
sowie der Beschaffung von Transportmitteln zur Ver
sendung verantwortlich ist, eine Auffassung, die dem 
Wesen der sozialistischen Produktions- und Zirkulations
verhältnisse entspricht, die ja keinen zufälligen, an
archischen Charakter haben, sondern auf der Grundlage 
der Planung als Teilglieder der Verwirklichung des 
Volkswirtschaftsplans organisiert werden. Handelt der 
Lieferer hierbei pflichtwidrig, so sind dem Besteller die 
entsprechenden Sanktionen zu zahlen. Aber auch dann
— und das ist das für uns entscheidende Neue —, wenn 
der Lieferer hierbei pflichtgemäß alles Erforderliche 
zur Erfüllung des Vertrages getan hat, hat der Besteller
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